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Arbeitnehmer 

§ 218. Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Drogistengewerbes berechtigt sind, dürfen sich bei 
der Ausübung der ihnen vorbehaltenen Tätigkeiten nur hauptberuflich beschäftigter Personen bedienen, 
die die persönliche und fachliche Eignung zur Erfüllung ihrer jeweiligen Tätigkeit besitzen; als persönlich 
und fachlich geeignet zur Erfüllung ihrer Tätigkeit sind bei der Ausübung der im § 216 Abs. 1 genannten 
Tätigkeiten nur solche Personen anzusehen, die die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Drogist 
erfolgreich abgelegt oder die Studienrichtung Pharmazie an einer inländischen Universität oder eine 
Schule erfolgreich abgeschlossen haben, in der eine mit der Ausbildung im Lehrberuf Drogist 
gleichwertige Vermittlung einschlägiger Fertigkeiten und Kenntnisse erfolgt. Wird das Drogistengewerbe 
in eingeschränktem Umfang ausgeübt, besitzen auch Personen die persönliche und fachliche Eignung zur 
Erfüllung der Tätigkeiten, die der eingeschränkten Ausübung des Drogistengewerbes entsprechen, die 
eine Schule erfolgreich abgeschlossen haben, in der eine für die Ausführung dieser Tätigkeiten 
ausreichende Ausbildung vermittelt wird. Der Ausbildung von Lehrlingen im Rahmen der Bestimmungen 
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, steht dieses Gebot nicht entgegen. 
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